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Staatsmodernisierung 
Umsetzung in NRW



Allgemeines
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➢Vorgabe der Föderalen Modernisierungsagenda wird umgesetzt

➢Nämlich Überprüfung Berichts- und Dokumentationspflichten 
zulasten der Wirtschaft bis zum 31.12.2026 

➢Weg der Beweislastumkehr: Es muss nicht mehr positiv festgestellt 
werden, dass eine Berichtspflicht nicht erforderlich ist, sondern es 
muss positiv festgestellt werden, dass sie erforderlich ist

➢Erforderlichkeit ist zu begründen



Personeller Anwendungsbereich
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➢Natürliche und juristischen Personen des Privatrechts

➢selbstständige oder land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit 

➢Stiftungen bürgerlichen Rechts

➢Sparkassen sowie der Landesbausparkasse NordWest

➢Nicht: kommunale Unternehmen u. Einrichtungen als Anstalt ö.R. 



Sachlicher Anwendungsbereich
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➢Betroffen sind landesrechtliche Berichts- und 
Dokumentationspflichten (Ausnahme: Im Zusammenhang mit 
Zuwendungen)

➢In landesrechtlichen Gesetzen und Rechtsverordnungen 

➢In Erlassen angeordnete Berichts- oder Dokumentationspflichten, die 
auf landesrechtlichen Berichts- oder Dokumentationspflichten 
beruhen



Regelungsmechanismus
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➢Landesrechtliche Berichts- oder Dokumentationspflichten sind 
aufgehoben, soweit sie nicht in der Verordnung zur Fortgeltung von 
zu Lasten der Wirtschaft aufgeführt 

➢Ausnahme: Rechtsverordnung ordnet konkret Fortgeltung der 
Berichts- oder Dokumentationspflichten an

➢Regelungen in Erlassen sind aufzuheben (deklaratorisch)



Vorgaben für neue 
Berichts- und Dokumentationspflichten
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➢Geltungsanspruch: lex posterior

➢Rechtsgrundlage der zu erfüllenden Berichts- oder 
Dokumentationspflicht einschließlich EU- oder bundesrechtlicher 
Bezüge ist zu nennen. 

➢Aufnahme der neuen Pflicht in die Rechtsverordnung



Zeitplan
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Gesetz

• Einbringung Landtag vor der Sommerpause

• Verabschiedung Landtag: Dezember 2026

• Inkrafttreten: 1. Januar 2027

Rechtsverordnung

• Erstellung erste Fassung noch vor der Sommerpause (nicht abschließend)

• Erstellung erweiterte zweite Fassung bis Ende Dezember2026

• Inkrafttreten: 1. Januar 2027


